
Synopse 
 

Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bruchköbel  
// 

Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Bruchköbel 
 

alte Fassung neue Fassung Bemerkungen 
   

Gebührensatzung 

für den Einsatz der Freiwilligen Feuer-
wehren der Stadt Bruchköbel 

 
Feuerwehrgebührensatzung der Stadt 

Bruchköbel 

Angleichung an die 
Formulierung der 
Mustersatzung des 
Hessischen Städte- 
und Gemeindebundes 

   
Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1 
der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung vom 01.04.1993 (GVBI. 
1992 I S. 534) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 17.12.1998 (GVBI. I S. 562) in 
Verbindung mit dem § 17 Abs. 3, 61 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allge-
meine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(HBKG) vom 17.12.1998 (GVBI. I S. 530) 
sowie der §§ 1 bis 5a, 9 und 10 des Hessi-
schen Gesetzes über Kommunale Abga-
ben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBI. I S. 
225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.1998 (GVBI. I S. 562) hat die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Bruch-
köbel in ihrer Sitzung vom 29.06.1999 fol-
gende  

G E B Ü H R E N S A T Z U N G 
beschlossen: 

Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1 
der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11.12.2020 
(GVBI. S. 915), jeweils in Verbindung mit 
den §§ 17 Abs. 3, 61 des Hessischen 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(HBKG) in der Fassung vom 14. Januar 
2014 (GVBI. I S. 502), zuletzt geändert 
durch das Gesetz 30. September 2021 
(GVBl. S. 602) sowie der §§ 1 bis 5a, 9 
und 10 des Hessischen Gesetzes über 
Kommunale Abgaben (KAG) in der Fas-
sung vom 24. März 2013, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 
247), hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Bruchköbel in ihrer Sitzung 
vom _________ folgende  
 
Feuerwehrgebührensatzung der Stadt 
Bruchköbel 
 
beschlossen: 

w.o., Angleichung an 
die Mustersatzung 
des HSGB 

   
 Präambel 

 
Gleichstellungsregelung 

 
Die in dieser Satzung genannten Perso-
nenbezeichnungen umfassen gleicherma-
ßen die männliche, die weibliche und die 
diverse Form. Lediglich aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und der besseren Lesbar-
keit wird nur die männliche Form verwen-
det. 

dto. 

   
§ 1 

Gebührentatbestand 
 

Für den Einsatz der Freiwilligen Feuerweh-
ren der Stadt Bruchköbel werden nach 
Maßgabe dieser Gebührensatzung in Ver-
bindung mit dem jeweils gültigen Gebüh-
renverzeichnis, zum Ersatz der durch den 
Einsatz entstandenen Kosten Gebühren 
erhoben, soweit der Einsatz nicht gem. § 
61 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 HBKG gebüh-
renfrei ist. Dies gilt auch dann, wenn die 
angeforderten Mannschaften, Fahrzeuge 
und Geräte wegen  zwischenzeitlicher Be-
seitigung der Gefahr oder des Schadens 
oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in 
Tätigkeit treten. 

§ 1 
Gebührentatbestand 

 
Die der Feuerwehr der Stadt Bruchköbel 
bei Erfüllung ihrer Aufgaben entstandenen 
Gebühren und Auslagen sind nach Maß-
gabe dieser Gebührensatzung in Verbin-
dung mit dem jeweils gültigen Gebühren-
verzeichnis zu erstatten, soweit nicht nach 
§ 61 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 HBKG Ge-
bührenfreiheit besteht. Die Pflicht zur Er-
stattung von Gebühren und Auslagen be-
steht auch dann, wenn die angeforderten 
Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte we-
gen zwischenzeitlicher Beseitigung der 
Gefahr oder des Schadens oder aus 
sonstigen Gründen nicht mehr benötigt 
werden. 

dto. 

   



§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig bei Einsätzen zur 
Brandbekämpfung sind, 
 
1. bei Einsätzen zur Brandbekämpfung 
a) die Brandstifterin oder der Brandstif-
ter, die oder der nicht selbst Geschä-
digte oder Geschädigter ist, 
 
b) die Geschädigte oder der Geschä-
digte, die oder der den Brand vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursacht 
hat, 
 
c) die Fahrzeughalterin oder der Fahr-
zeuhalter, wenn der Brand beim Be-
trieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen entstanden ist, 
 
 
 
 
 
 
d) die Betreiberin oder der Betreiber, 
wenn der Einsatz der Feuerwehr bei ei-
ner Anlage mit besonderem Gefahren-
potential erforderlich geworden ist, 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) die Person, die wider besseres Wis-
sen oder in grob fahrlässiger Unkennt-
nis der Tatsachen die Feuerwehr alar-
miert, 
 
f) die Eigentümerinnen oder Eigentü-
mer oder die Besitzerinnen oder Besit-
zer einer Brandmeldeanlage, wenn 
diese Anlage einen Fehlalarm auslöst, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. bei sonstigen Einsätzen und Leistun-
gen, insbesondere in Fällen der Allge-
meinen Hilfe 
 
a) die Person, deren Verhalten die 
Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 
des Hessischen Gesetzes über die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung gilt 
entsprechend, 
 
b) die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer der Sache, deren Zustand die Leis-

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner bei Maßnahmen 

zur Brandbekämpfung sind,  
 
 

1. die Brandstifterin oder der Brand-
stifter, die oder der nicht selbst Ge-
schädigte oder Geschädigter ist, 
 
2. die geschädigte Person, sofern sie 
den Einsatz der Feuerwehr vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursacht 
hat, 
 
3. die Fahrzeughalterin oder der 
Fahrzeughalter oder die Fahrzeug-
führerin oder der Fahrzeugführer, 
wenn der Brand beim Betrieb von 
Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen entstanden ist; § 7 Abs. 2 
Satz 2 des Hessischen Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung (HSOG) gilt entsprechend,  
 
4. die Betreiberin oder der Betreiber, 
wenn der Einsatz der Feuerwehr bei 
einer Anlage mit besonderem Gefah-
renpotential erforderlich geworden 
ist,  
 
5. die Betreiberin oder der Betreiber 
von Gewerbe- oder Industriebetrie-
ben für aufgewendete Sonderlösch-
mittel bei Bränden in den Gewerbe- 
und Industriebetrieben,  
 
6. die Person, die wider besseres 
Wissen oder in grob fahrlässiger Un-
kenntnis der Tatsachen die Feuer-
wehr alarmiert,  
 
7. die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer oder die Besitzerin oder der 
Besitzer einer Brandmeldeanlage, 
wenn diese Anlage einen Falsch-
alarm auslöst,  
 
8. die Person, die den Einsatz der 
Feuerwehr durch nicht angezeigtes, 
aber nach § 3 Abs. 5 Satz 1 der Ver-
ordnung über die Beseitigung von 
pflanzlichen Abfällen außerhalb von 
Abfallbeseitigungsanlagen vom 17. 
März 1975 (GVBl. I S. 48) anzeige-
pflichtiges Verbrennen von Abfällen 
verursacht hat.  
 

(2) Gebührenschuldner sind bei allen übri-
gen Leistungen, insbesondere in Fäl-
len der Allgemeinen Hilfe,  

 
1. die Person, deren Verhalten die 
Leistung erforderlich gemacht hat; § 
6 Abs. 2 und 3 HSOG gilt entspre-
chend,  
 
2. die Person, die die tatsächliche 
Gewalt über eine Sache oder ein Tier 
ausübt, deren oder dessen Zustand 

dto., insbesondere 
Konkretisierung ein-
zelner Adressaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tung erforderlich gemacht hat oder die 
Person, die die tatsächliche Gewalt 
über eine solche Sache  ausübt, 
 
 
 
 
 
c) die Person, in deren Interesse die 
Leistung erbracht wurde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) in Fällen des § 61 Abs. 4 HBKG der  
Rechtsträger der anderen Behörde, 
 
 
e) die Person, die die Freiwillige Feu-
erwehr (Personal, Fahrzeug, Gerät) für 
sich bzw. missbräuchlich angefordert 
hat. 
 
3. Bei Brandsicherheitsdiensten die 
Veranstalter von Veranstaltungen, bei 
denen bei Ausbruch eines Brandes 
eine größere Anzahl von Menschen ge-
fährdet wäre (Versammlungen, Aus-
stellungen, Theateraufführungen, Zir-
kusveranstaltungen, Messen, Märkte 
und vergleichbare Veranstaltungen). 
 
 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften 

als Gesamtschuldner. 

die Leistung erforderlich gemacht 
hat, oder die Eigentümerin oder der 
Eigentümer einer solchen Sache 
oder eines solchen Tieres; § 7 Abs. 2 
Satz 2 des Hessischen Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung gilt entsprechend,  
 
3. die Person, auf deren Verlangen 
oder in deren Interesse die Leistung 
erbracht wurde, insbesondere bei 
Falschalarmen durch  
a) Kommunikationsmittel mit automa-
tischer Ansage oder Anzeige, die 
keine Brandmeldeanlagen sind,  
b) Meldung von Sicherheitsunterneh-
men oder anderen Personen, die im 
Auftrag der Eigentümerin, des Eigen-
tümers, der Besitzerin oder des Be-
sitzers tätig werden,  
 
4. der Leistungserbringer im Ret-
tungsdienst oder beim Krankentrans-
port, wenn dieser sich zur Erfüllung 
seines Rettungsdienst- oder Kran-
kentransportauftrags der Unterstüt-
zung der Feuerwehr bedient,  
 
5. die Fahrzeughalterin oder der 
Fahrzeughalter, wenn die Fehlfunk-
tion des auf dem 112-Notruf basie-
renden bordeigenen eCall-Systems 
in Kraftfahrzeugen deren Betrieb zu-
geordnet werden kann, 
 
6. die Betreiberin oder der Betreiber 
eines TPS-eCall-Systems, wenn 
technisch bedingte Falschalarme 
oder böswillige Alarme im Rahmen 
eines TPS-eCall-Notrufes durch 
Dritte übermittelt werden.  
 
7. in Fällen des § 61 Abs. 4 HBKG der 
Rechtsträger der anderen Behörde,  
 
8. die Person, die die Feuerwehr 
missbräuchlich – ohne hinreichenden 
Grund vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig – angefordert hat.  

 
(3) Gebührenschuldner bei Brandsicher-
heitsdiensten sind die Ausrichter von Ver-
anstaltungen, bei denen bei Ausbruch ei-
nes Brandes eine größere Anzahl von 
Menschen gefährdet wäre (z. B. Versamm-
lungen, Ausstellungen, Theateraufführun-
gen, Zirkusveranstaltungen, Messen, 
Märkte und vergleichbare Veranstaltun-
gen).  
 
(4) Mehrere Gebührenschuldner haften als 
Gesamtschuldner.  
 
(5) Die Geltendmachung von Ansprüchen 
auf zivilrechtlicher Basis bleibt davon un-
berührt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung bezieht 
sich bspw. auf Ab-
rechnungen von Leis-
tungen innerhalb ei-
ner interkommunalen 
Zusammenarbeit. 
Derzeit werden noch 



keine entsprechenden 
Leistungen für andere 
FW angeboten. 

   
§ 3 

Maßstab und Satz der Gebühren-
schuld 

 
(1) Maßstab und Satz der Gebühren-
schuld ergeben sich im einzelnen aus 
dem jeweils gültigen Gebührenver-
zeichnis zu dieser Satzung. 
 
 
 
 
 
 
(2) Bei der Festsetzung der Gebühr 
wird für Personen sowie für Fahrzeuge 
und Geräte die erste angefangene 
Stunde voll berechnet. Dauert die Inan-
spruchnahme länger als eine Stunde, 
wird bei folgenden nur angefangenen 
Stunden  
 bis 15 Minuten keine Vergü
 tung, 
 über 15 Minuten die Hälfte des  
 Stundensatzes und 
 über 30 Minuten der volle  
 Stundensatz berechnet. 
 
(3) Für besondere Leistungen können 
Pauschal-sätze festgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Anzahl des einzusetzenden 
Personals sowie die Auswahl der Fahr-
zeuge und Geräte liegt im pflichtgemä-
ßen Ermessen der Gesamteinsatzlei-
tung, der Stadtbrandinspektorin oder 
des Stadtbrandinspektors, der Einsatz-
leiterin oder des Einsatzleiters oder ei-
nes sonstigen zuständigen Dienstgra-
des. 
 
 
 

§ 3 
Grundlagen der Gebührenbemessung 

 
(1) Für Leistungen der Feuerwehr, die 
nach dieser Satzung erbracht werden, gilt 
nachfolgendes Gebührenverzeichnis, wel-
ches als Anlage Bestandteil dieser Sat-
zung ist. Die Höhe der Gebühr errechnet 
sich nach der aufgewendeten Zeit und dem 
eingesetzten Material, nach Art und Anzahl 
des eingesetzten Personals, der Fahr-
zeuge und Geräte sowie der zu prüfenden 
Geräte und Einrichtungen.  
 
(2) Bei der Festsetzung der Gebühr wer-
den für Personen sowie für Fahrzeuge und 
Geräte die Gebühren je angefangene 15 
Minuten berechnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Für die Berechnung der Gebühr wird 
die Zeit von Beginn bis zur Beendigung des 
Einsatzes zugrunde gelegt. Der Einsatz 
beginnt im Regelfall mit der Alarmierung 
der Feuerwehr durch die Leitstelle, spätes-
tens mit dem Ausrücken. Er ist mit Rück-
kehr zur Feuerwache zuzüglich der ggf. für 
die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit 
notwendigen Zeit beendet. Sind die einge-
setzten Mannschaften, Fahrzeuge oder 
Geräte zum Zeitpunkt der Alarmierung be-
reits zu einem anderen Einsatz ausgerückt 
oder kehren diese nach dem jeweiligen 
Einsatz nicht unmittelbar zurück (aufeinan-
der folgende Einsätze), so beginnt der je-
weilige Einsatz mit Verlassen des vorheri-
gen Einsatzortes und ist beendet, sobald 
sie den jeweiligen Einsatzort verlassen 
bzw. die Einsatzfähigkeit wiederhergestellt 
ist.  
 
(4) Für die Berechnung der Gebühr für den 
Brandsicherheitsdienst (§ 2 Abs. 3) wird 
der Zeitraum ab Dienstantritt bis zum ab-
schließenden Kontrollgang zugrunde ge-
legt.  
 
(5) Die Anzahl und Auswahl des einzuset-
zenden und des davon bei der Gebühren-
berechnung zu berücksichtigenden Perso-
nals sowie der Fahrzeuge und Geräte liegt 
im pflichtgemäßen Ermessen der Feuer-
wehr.  
 
 
 
 
 
 

Angleichung an die 
Mustersatzung des 
HSGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchweg zeitbasierte 
Berechnungen, da 
diese schärfer ab-
grenzbar sind. 
 
 
 
Gleichzeitig wird aus 
Vereinfachungsgrün-
den im Gebührenver-
zeichnis eine Pau-
schale für Fehlalarme 
veranschlagt, da sich 
die Ausrückstärke 
aufgrund des Alarmie-
rungsstichworts glei-
chen und eine Einzel-
berechnung zu auf-
wändig wäre. 



 
 
 
(5) Dauert ein Einsatz ohne Unterbre-
chung mehr als 4 Stunden, so sind die 
Kosten für eine den eingesetzten Feu-
erwehrangehörigen verabreichte einfa-
che Erfrischung und Stärkung zu er-
statten. 

§ 4 
Auslagen 

 
(1) Auslagen werden in der tatsächlich er-
standenen Höhe zuzüglich eines Verwal-
tungskostenaufschlages in Höhe von 10 
Prozent geltend gemacht. Dies gilt insbe-
sondere für Lieferungen und Leistungen 
von Dritten, Fremdpersonal und -gerät, Öl-
bindemittel, Säurebindemittel, Schaummit-
tel und die Entsorgung.  
 
(2) Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung 
mehr als vier Stunden, so sind die Ausla-
gen für die Verpflegung der eingesetzten 
Feuerwehrangehörigen zu erstatten. 

   
§ 4 

Entstehung der Gebührenschuld 
 
Die Gebührenschuld entsteht mit dem 
Beginn des Einsatzes zur Brandbe-
kämpfung, zur technischen Hilfeleis-
tung und dem Beginn sonstiger Ein-
sätze und Leistungen. 

§ 5 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verpflichtung zur Erstattung von 
Gebühren entsteht im Regelfall mit der 
Alarmierung der Feuerwehr durch die Leit-
stelle, spätestens mit dem Ausrücken.  
 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von 
Auslagen entsteht mit der Aufwendung des 
zu erstattenden Betrages. 
 
(3) In anderen Fällen entsteht die Gebüh-
renschuld, soweit ein Antrag oder eine 
Beauftragung notwendig ist, mit dessen 
Eingang bei der Stadt, im Übrigen mit der 
Beendigung der gebührenpflichtigen 
Amtshandlung. 

Angleichung an die 
Mustersatzung des 
HSGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung bezieht 
sich bspw. auf Ab-
rechnungen von Leis-
tungen innerhalb ei-
ner interkommunalen 
Zusammenarbeit. 
Derzeit werden noch 
keine entsprechenden 
Leistungen für andere 
FW angeboten. 

   
§ 5 

Fälligkeit der Gebührenschuld 
 

Die zu zahlende Gebührenschuld wird 
durch Gebührenbescheid festgesetzt. 
Die Gebührenschuld wird fällig mit der 
Bekanntgabe des Gebührenbeschei-
des. 

§ 6 
Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
Die zu zahlenden Gebühren und Ausla-
gen werden durch Gebührenbescheid 
festgesetzt. Die Gebührenschuld wird ein 
Monat nach der Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig, sofern in diesem 
keine andere Fälligkeit angegeben ist. 

Angleichung an die 
Mustersatzung des 
HSGB 
 

   
§ 6 

Härtefälle 
 

Die Behörde, welche die Gebühr fest-
setzt, kann die Gebühr ermäßigen oder 
von der Erhebung absehen, wenn dies 
mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Gebührenpflichtigen 
oder sonst aus Billigkeitsgründen ge-
boten erscheint. 

§ 7 
Härtefälle 

 
Wenn es mit Rücksicht auf die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Gebührenschuld-
ners oder sonst aus Billigkeitsgründen ge-
boten erscheint, kann die Gebührenschuld 
gestundet, niedergeschlagen oder erlas-
sen werden, oder es kann von der Gel-
tendmachung der Gebühren ganz oder 
teilweise abgesehen werden. Die Stun-
dung soll in der Regel nur auf Antrag ge-
währt werden. 

Angleichung an die 
Mustersatzung des 
HSGB 
 

   
 § 8 

Allgemeine Schadenslagen aufgrund 
von Naturereignissen 

 
Kommt es aufgrund eines Naturereignis-
ses, insbesondere durch Überschwem-
mung, Hochwasser, Starkregen, Hagel- 

Angleichung an die 
Mustersatzung des 
HSGB 
 



oder Sturmschäden, zu einer Schadens-
lage im gesamten Stadtgebiet oder in der 
Gesamtheit eines Stadtteils kann der Ma-
gistrat das Vorliegen einer allgemeinen 
Schadenslage im Sinne des § 61 Abs. 5 
S. 3 HBKG feststellen. Wurde eine allge-
meine Schadenslage festgestellt, so kann 
der Magistrat bei Einsätzen, die aus-
schließlich auf diese allgemeine Scha-
denslage zurückzuführen sind, von der Er-
hebung von Gebühren absehen. 

   
 § 9  

Sicherheitsleistungen  
 

Die Hilfeleistung der Feuerwehr im Rah-
men des § 6 Abs. 3 HBKG, eine Überlas-
sung von Geräten oder die Gestellung von 
Brandsicherheitsdiensten kann von einer 
vorherigen angemessenen Sicherheits-
leistung des Gebührenschuldners bis zur 
Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Gebühren und Auslagen abhängig ge-
macht werden. 

Angleichung an die 
Mustersatzung des 
HSGB 
 

   
§ 7 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag der Vollendung 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die bisherige Satzung über die Ge-
bühren für den Einsatz der Freiwilligen 
Feuerwehren vom 08. November 1994 au-
ßer Kraft.. 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am ………. in Kraft. 

Angleichung an die 
Mustersatzung des 
HSGB 

   
 Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser 

Satzung mit dem hierzu ergangenen Be-
schluss der Stadtverordnetenversamm-
lung übereinstimmt und dass die für die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfah-
rensvorschriften eingehalten wurden. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

Neuer Standardab-
satz des HSGB. „Ver-
fahrensvorschriften“ 
sind diejenigen der 
städtischen Gremien. 

   
Bruchköbel, den 30.06.1999 
 
Der Magistrat der Stadt Bruchköbel 
 
Ermold 
Bürgermeister 

Bruchköbel, den ………  
 
Der Magistrat  
(Siegel)  
 
 
Sylvia Braun 
(Bürgermeisterin)  
(Siegel) 

 

   
   

 
 
 




